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der Downtoad anderer Werkarten unter das Recht der ö{fentlichen Zugänglichmachung. Da der Erschöpfungsgrundsatz nur bei einer Verbreitung

greift, geht der Beitrag der Frage nach, ob - und wenn ja, in wetchen Fällen - eine Erschöpfung bei der VeräutSetung digitaler Produkte wie eBooks

oder hybrider Werke überhaupt eintreten kann. Letzttich dürften aufgrund berechtigter Verbrauchererwartungen an den Umfang der möglichen

Nutzung insoweit auch der neue, erweiterte Mangelbegriff (aus der D|D-Richttinie) nach SS 3279, 327e BGB und die ,,Abweichungsbefugnis" nach

0tto Schmidt live - der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen. Jetzt kostentos

an hören: otto-sch midt,de/podcast.tr
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Rechtsprechung

EuGH: Rechtsschutz von C0mputerprogrammen (EuGH, U:C:2021:811 - Top

219

223(VGVG Wiesbaden: Kein Einblick in Schutsoftware-Quellcode nach dem IFG wt)

Daten und Sicherheit

Aulsätze

lürgen Kühling / Cornelius Souerborn - ,,Dark patterns" unter der DSGVo und dem DSA - Neue Herauslorderung für die digitale Rechts-
ordnung - Klassif ikation und datenschutzrechttiche Steuerungsvorgaben

Nach einer kurzen Einführung definiert der Beitrag ,,dark patterns" und grenzt sie vom positiven Nuclging ab (ll.). lm Schwerpunkt werden soclann
die unmittetbar steuernden Vorgaben im Unionsrecht untersucht, lnsoweit anatysiert der Beitrag nicht nur die vor atlem mat\geblichen daten-
schutzrechtUchen Vorgaben (lll,), sondern greift auch die neu aufgekommene Diskussion auf, im Rahmen einer kunftigen Verordnung für einen
Digital Services Act ebenfalls exptizite Vorgaben aufzunehmen (lV ). .

Christian Kuß / Niccolo Longenheim - Der Betriebsrat zwischen Datenschutz und Betriebsverfassungsrecht - Der neue S 79a BetrVG in der
Praxis

Der Beitrag steltt die Bedeutung des neu eingeführten S 79a BetrVG für die Frage der datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit für personenbezo-
gene Daten im Verhältnis von Arbeitgeber und Betriebsrat dar und zeigt Möglichkeiten auf, wie Arbeitgeber und Betriebsrat eine Zusammenarbeit
zum schutze der personenbezogenen Daten der Beschäftigten bewerksteltigen können.

Rechtsprechung

VG Wiesbaden: Speicherung von Daten aus Schuldnerverzeichnis bei Wirtschafts-

auskunfteien

235

(VG Wiesbaden, Ur|v.7.6.2021- 6 K 307/20.Wt) 242

245

lnternet und E-Commerce

Aufsätze

Doniel Holznogel - Kein Staatsfernegebot lür das NelzDG - Zugteich An merkung zu m Besch luss des VG Köln v , 1.3.2022 - 6 L 1277121 (Google
bzw. YouTube), CR 2022, 250

Ausgehend von der medienrechtlichen Definition von Staatsferne (1.) anatysiert der Beitrag im Hinblick auf eine übertragbarkeit auf die Regulie-
rung von 0nline-Ptattformen zunächst die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Staatsfernegebot analysiert (ll.) und untersucht sodann eine
mögticheVerletzungvonArt.30AVMD-RL(lll.) EinrechtspolitischerAusblick delegelataundclelegeferenda(lV.) rundetdenBeitragab. ...,,,,

der Datenschutz
t zum Deal-Breaker wird.

to Schmidt online
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Rechtsprechung ,.

VG Köln: Unionrechtsverstot! durch NetzDG-Beschwerdeverlahren (1) (VG Kötn, Bescht. v. 132022 - 6 L1277121)

m. Anm. Daniel Holznogel. .... . .. . .

(VG Kötn, Beschl. v. 1.3.2022 - 6 L 1354/21)VG Kötn: Unionrechtsverstof5 durch NetzDG-Beschwerdeverfahren (2)

0LG Kötn: C0okie-gesteuerte Rabattwerbung als irreführende geschäfttiche Hand-

lung (0LG Köln, Urt. v. 3.12.2021 - 6 U 62121)

Telekommunikation und Medien

Aufsätze

Carlo Piltz / PhilippQur'el - Was sind ,,interpersonelle Kommunikationsdienste"? - Erste Gedanken zum Anwendungsbereich und den Aus-

nahmen

lnsbesondere weiI das Fernmeldegeheimnis nach S 3 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG auf über interpersonetle Telekommunikationsdienste ausgetauschte ln-

f0rmationen anwendbar ist, wirft der Beitrag einen ersten vertiefenden Btick auf den neuen Rechtsbegriff ,,lnterpersonetler Kommunikationsdienst"

underörtertnichtnurseineTatbestandsmerkmalesondernauchdieAusnahmenvonseinemAnwendungsbereich. ...,.....,., ....... 263

250

?{q

261

Rechtsprechung

OLG Köln: Unzulässige AGB-Klausel bzgt, SIM-Karten und eSlM-Profile in Routern (0LG Köln, Urt. u.11.2.2022 - 6 U 94121) 268

Report und Technik

Aufsätze

Torsten !. Gerpott- Vorschlag für ein europäisches Datengesetz - Überbtick und Anatyse der Vorgaben für vernetzte Produkte

Der Beitrag gibt einen Überblick der Regelungsfelder des am 23.2.2022v0n der Europöischen Konmissionvorgestellten Verordnungsentwurfs für

ein Datengesetz (,,Data Act"). Die geptante Regulierung von Datenzugang und -nutzung bei vernetzten Produkten in Art. 2 bis 13 sowie Art.34 des

Entwurfs wird genauer untersucht und zeigt erheblichen Nachbesserungsbedarf bei den Grundregeln auf: nämlich wem, wie und unter welchen

Bedingungen Hersteller solcher Produkte Einsatzdaten zugänglich machen müssen.

CR Report

lT und Software

OLG Kötn: Router als Endgeräte i.S.d. TSN4-V0 (Marvin löschke),,.,..,,..,............,

lnternet und E-Commerce

BGH: Veranstattung von Gewinnspiet untersagt (Msndy Hrube).

Schl.-Holst. 0LG: Scharfe Kritik bei Googte Places rechtmät\ig Aan Pfeiffer)

VG Kötn: Netzwerkdurchsetzungsgesetz teilweise unionsrechtswidrig Qan Pfelffer)..

VG Berlin: Tweet der lnnenministerin zu ,,Spaziergängen" rechtmät5ig Qan Pfeiffer).

LAG Kötn: Beweis des Zugangs einer E-Mail (Maren Wöbbeking)

Report und Technik

FG Kötn: Steuerpflicht bei Gewinnen aus Kryptohandel Aan Pfeiffe)

Zeitschrift und 0nline-Datenbank gehören zusammen!

Nutzen Sie lhre Online-Vorteile und auch die 0tto Schmidt Zeitschrilten-Appl Haben Sie Fragen zu lhren Zugangsdaten? Haben Sie lhren alten

Zugang noch nicht vertängert? Kundenservice Telefon: 0221/93738-997.
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Aufsätze

Peter Stelmoszczyk / Benedikt Strouß - Die Ergänzung der Regelungen zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie nach dem Gesetzent-
wurf der Bundesregierung zum D|REG - eine erste Einordnung

Am13'4.2022 hat die Bundesregierung den Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzungder Regetungen zur Umsetzung der DigitaLisierungsrichtlinie
(DiREG-RegE) beschlossen; der zugrunde liegende Referentenentwurf war erst am22.3.2022veröffentlicht worden. Dieses fruhe Digitatisierungs-
vorhaben des neuen Gesetzgebers erweitert und arrondiert die mit dem Gesetz zur Umsetzung der Digitatisierungsrichtlinie (D|RUG) erstmals
geschaffenen Möglichkeiten zur 0nline-Beurkundung im Gesellschaftsrecht. , 1077

Korl Döding / lannes Drechsler / Kilion L. Wentz - Mitgliederaktivismus als Mechanismus der Corporate Governance im Großverein

Der folgende Beitrag konturiert das noch junge Phänomen des Mitgtiederaktivismus im Verein, analysiert Triebfeder und lnstrumentarium und
steltt dem vergteichend die bisherigen Erkenntnisse zum shareholder Activism gegenüber,

Ulrich Burgard - Zankapfel Klimastiftung MV

Die Landesregierung von l/ecktenburg-Vorp0mmern und der Vorstand der ,,stiftung Kllma- und Umweltschutz I/V" streiten sich: Die Landesregie-
rung witt die Stlftung auflösen, der Vorstand sieht hierfur keinen Grund. Beide Seiten haben je ein rechtswissenschaftliches Gutachten in Auftrag
gegeben, die, was niemanden überrascht, zu gegenteitigen Auffassungen gelangen.

Rechtsprechung

1088

1098

Bank- und Kreditsicherungsrecht

Zur Zinsanpassung beim Prämiensparön - Bestimmung eines Referenzzins-
satzes (OLG Dresden, Urt, v. 13.4.2022 - 5 U 1973/20)

Aktionsmodul GeselLschaftsrecht, die perfekte 0nline-Bibliothek. lnktusive Vertragsvorlagen und lVus-
ter auf Basis der LAWLIFT-Technologiel Jetzt 4 Wochen gratis nutzen: www.otto-schmidt,de/akgr

1102
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Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Keine Hlnzurechnung der Stückzinsen ats Entgelte ,,für,,Dauerschulden (S g Nr. j
GewStG - 2002) bei über festverzinstiche Anleihen finanziertem sachdartehen

Prüfpflicht des Registergörichts auf Ordnungsgemätsheit des Beschlusses bei Be-
stellung oder Abberufung von Vertretungsorganen

Vertrags- und Haftungsrecht

lnformationspflicht über Herstellergarantie nur hei berechtigtem lnteresse des
Verbrauchers (,,Victorinox")

lnsolvenz- und Sanierungsrecht

Keine Berücksichtigung des verzichts des lnsolvenzverwalters auf einen Teil
seiner Vergütung bei der Prognose der voraussichtlichen verfahrenskosten im
PKH-Verfahren

Keine analoge Anwendung von S 89 Abs. 3 lnsO zur Verhinderung der freihändigen
Verwertung eines rechtsgeschäftlich besteilten pfandrechts an Geschäftsanteit

durch Gläubiger

Zum Antrag auf versagung der Resischutdbefreiung bei Masseunzulänglichkeit

Arbeits- und Sozialrecht

Kein verstoß gegen Gebot fairen verhandelns durch unterbreiten eines Auf-
hebungsvertrags zur sofortigen Annahme

Verfahrens- und Vollstreckungsrecht

Rechtskräftige Beschränkung des Rückzahlungsanspruchs eines Verbrau-
chers wegen Klauselnichtigkeit nur bei dessen ,,völliger Untätigkeit,,(,,Unicaja
Banco")

Aktienkäufe in Unkenntnis verschwiegener Machenschaften (,,Wirecard,,)

Untersuchungshaft des Antraggegners beseitigt nicht Arrestgrund (,,Wirecard',)

(BFH, Urt. v.7.10.2021- ilt R 15/18)

(KG, Besch{. v.6.12.2021 - 22W 76121)

(EuGH, Urt. v.552022- C-j79t2j) 'il13

(OLG Düsseldorf , Beschl. v. 6.1.2022 - 12 W 1612j) '1il7

il06

1109

(AG Hamburg, Beschl, v. 26,1.2022 - 679 lN 459/11)

(BGH, Besch t. u. 24.3,2022 - tX tB 35t21 tls.l) . . .

(BAG, Urt. v.24.2,2022 - 6 AZR 333/2t) 1121

(EuGH, Urt. v. 17 .5 2022 - C-869n9) . . . . . il25

(0LG Munchen, Beschl. v. 16.11.2021 - BW 1541121 tls.l) . jt28

(OLG Munchen, Urr, v,11.1't.2021 - I U 5670/2-ttLs.l) ..... I2B

lhr Navigationssystem
durch das USIG.
Die Erstauflage des USIG-Kommentars wurde als,,ein großer
Gewin n f ü r die u msatzsteuerrechtl iche Com mu n ity,, geadelt
(Heuerman n,DB 9/2021, M20). Die Neuauflage vertieft die Kommen-
tierungen inhaltlich und schärft die meinungsstarken Denkansätze
m it konstru ktive n, beratu n gsorientierten Lösu ngsvorschlägen.
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ZIP Report

Aktuelle Rechtsprechu ng

EuGH zur finanziellen Abgeltung für nicht genommenen Urtaub bei Leiharbeit

BGH: EuGH-Vorlage zur Auslegung von Art. 24 Nr. 2 LugÜ.

BAG: Mindestlohn nicht gegen lnsolvenzanlechtung gesichert

BAG: Kein Wiedereinstellungsanspruch in der lnsolvenz,

Gesetzgebung

RegE zur Aufteitung der C02-Kosten.

Stärkung des Verbraucherschutzes - UWG-Novette

Dokumentation

Personalia, ,.,...
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Rechtliche und
zur Absicherung der Sanierung

Die Themen
K Rechtliche Crundlagen Restrukturierungsplan
a Rechtliche Grundlagen lnsolvenzplan
c Zusammenfassung Gemeinsamköiten und Unterschiede
s Aufbau und lnhalt derVerglei-hsrechnung
r RelevantesAlternativszenario
5 Verpflichtung zum Dual Track?!
q Betriebswirtschaftliche Aspekte derVergleichsrechnung
a Obstruktionsverbot und gerichtliche Zustimmungsersetzung
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nung rm
und lnsolvenzplan

Aspekte

tlu!i
lhre Referenten

*

Matthias Kühne ist Partner der interdisziplinär ausgerichteten KANZLEI
NICKERT in Offenburg. Er ist Mitautor des Formularbuchs lnsolvenz-
recht und des Ttels Überschuldung* und Zahlungsunfähigkeixprüfung
im lnsolvenzrecht sowie des RWS-Skripts Unternehmensplanung in Krise
und lnsolvenz. Einen Schwerpunkt seinerTätigkeit bildet die betriebs-

Teilnahmegebühr: € 599,00 zzgl. MwSt. (= brutto € 212,81)
inkl. Teilnehmerunterlagen zum Download

RWSVerlag Kommunikationsforum CmbH & Co. KC .Aachener Str. 222 .50931 Köln
Telefon (022i ) 400 88 30 . Fax (022 1) 4O0 BB 77 .seminar@rws-verlag.de . rws-seminare.de

wirtschaftliche und rechtliche Beratung von Unternehmen in der Krise sowie
die Begleitung von Unternehmen in der Eigenverwaltung und bei der Erstellung von
lnsolvenzplänen. Zu diesen Themen ist er regelmäßig bundesweit als Referent tätig.
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.

I$t für Handels- und Gesellschaftsrecht, Mediator sowie Qualitätsmanage-

silil:ir*:x*i$:'ffi?,äiift '"'-T#:iii:;'ilif rf ;:,i:i?'ä1"??';,,,
keitsschwerpunkte liegen über die lnsolvenzabwicklung und -beratung hinaus in
sämtlichen Schnittstellen des lnsolvenz- und Cesellschaftsrechts sowie im reinen
Handels- und Cesellschaftsrecht. Er ist Mitherausgeber der Festschriftfür Hans Peter

Runke/ und Autor verschiedener Publikationen zum Thema lnsolvenzrecht. Darüber
hinaus referiert er regelmäßig zu Themen des lnsolvenz- und Cesellschaftsrechts.

RWS Verlag
Kommunlkationsforum
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Das Recht der Arbeit

m
Die europäische Säule sozialer Rechte: Rechtsnatur
Arbeitsrecht
OL.A,F DEINERT

für das nationale

Steuerung im Gesundheitswesen durch Vertragspartnerrecht
RUDOLF MOSLER

Muss man erwerbstätig gewesen seinn um Anspruch auf eine lnvaliditätspension zu haben?
\I/OLF'GANG PANHÖLZL

Altes und Neues zum Kopftuch am Arbeitsplatz
ANDREA POTZ

Rückforderung von Familienzeitbonus bei Behördenfehler
KARIN BURGER.EHRNHOFER

Niedrigerer Überstundenzuschlag für Teilzeit-Vertragsbedienstete ist bei Einspringdiensten
diskriminierend
FLORIAN G. BURGER

Unwirksame Vereinbarung über einen Ausbildungskostenrückersatz bei einer Ausbitdung zur
zahnärztlichen Assistenz
BARBARA HUBER

Grenzzahl der Elternteilzeit und fallweise Beschäftigung
ANDREAS MAIR
Ausgleichszulage für Unionsbürgerlnnen: OGH schränkt anspruchsberechtigten Personenkreis
weiter ein
JOIIANNES PEYRL

Sonderzahlungsaliquotierung bei Bildun gsteilzeit
FLORIAN MOSING

Muss man erwerbstätig gewesen sein, um Anspruch auf eine lnvaliditätspension zu haben?
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Schriftleitung
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Die europäische Säule sozialer Rechte: Rechtsnatur und lmplikationen für das nationale
OLAF DEINERT

Steuerung im Gesundheitswesen durch Vertragspartnerrecht
RUDOLF MOSLER

Muss man erwerbstätig gewesen sein, um Anspruch auf eine lnvaliditätspension zu haben?
WOLFGANG PANHÖLZL

Altes und Neues zum Kopftuch am Arbeitsplatz
ANDREA POTZ

zu EuGH vom 15'7 '2021, verb Rs /Xgegen WABE e. V (C-804/18) und MH Mütter Handets GmbH gegen MJ (C-341/1g)

Rückforderung von Familienzeitbonus bei Behördenfehler
KARIN BURGER.EHRNHOFER
zu OGH vom 29.7 .2021 , 1 0 ObS 8Zl21y

Niedrigerer Überstundenzuschlag für Teilzeit-Vertragsbedienstete ist bei Einspringdiensten diskriminierend
FLORIAN G. BURGER
zu OGH vom 3.8.2021,8 ObA32/21w

Unwirksame Vereinbarung über einen Ausbildungskostenrückersatz bei einer Ausbildung zur zahnärzflichen Assistenz
BARBARA HTIBER

zu OGH vom 2.9.2021,9 ObA 66/2ib

Grenzzahl der Elternteilzeit und fallweise Beschäftigung
ANDREAS MAIR
zu OGH vom 2.9.2021 ,9 ObA76/21y

Ausgleichszulage für Unionsbürgerlnnen: OGH schränkt anspruchsberechtigten personenkreis weiter ein
JOHANNES PEYRL
zu OGH vom 13.9.2021, 1 0 ObS SA/21y

Sonderzahlungsaliquotierung bei Bildungsteilzeit
FLORIAN MOSING
zu OGH vom 28.9.2021 ,9 ObA 64/2i h

Muss man erwerbstätig gewesen sein, um Anspruch auf eine lnvaliditätspension zu haben?
zu OGH vom 29.7.2021,10 ObS 44/212

Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld bei Beendigung des Dienstverhältnisses vor der Geburt?
\TERENA KREINER
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Zum 100. Geburtstag von Johannes Schregle
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*Editorial ...,
Von lohannes Gasser, Georg E. Kodek, Daniel Varro und Johannes Zollner

Beiträge
{ Privatstiftung und lnvestitionskontrolle . ,

Dieser Beitrag untersucht Berührungspunkte von Privatstiftungen bei Direktinvestitionen nach dem InvKG

und geht dabei insbesondere der Frage nach, wann ein mittelbarer Erwerb durch eine ausländische Person

vorliegt.
Von Daniel A. Grimmer

ä Gesellschaftsrechtliche Gesamtrechtsnachfolge und

höchstpersönliche Rechte
Zur Übertragbarkeit der Judikaturwende auf Stifterrechte
Der OGH hat in drei zum ,,höchstpersönlichen" Wieder- bzw Vorkaufsrecht ergangenen Entscheidungen

2019bzw 2020 festgehaiten, dass ein der übertragenden Gesellschaft eingeräumtes Gestaltungsrecht durch

die Verschmelzung nicht (mehr) unter-, sondern im Wege der gesellschaftsrechtlichen Gesamtrechtsnach-

folge übergehen soll. Der Beitrag zeigt auf, dass dies im Ergebnis trotz abweichender Begründung ebenso für

dem Stifter eingeräumte Anderungsrechte zu gelten hat.

Von Helene Hayden und Elisabeth Drach

t Cryptostiftungen in Liechtenstein .

Liechtensteinische gemeinnützige Stiftungen werden vermehrt auch als sogenannte Crlptostiftungen er-

richtet. Diese verfolgen den Zweck, den aufstrebenden Technologiesektor der Blockchain-Technologie,

des Web3 und andere zukunftsweisende Technologien langfristig nachhaltig zu fördern und zu unterstüt-

zen. Cryptostiftungen haben mittlerweile eine bedeutende Rolle eingenommen. Mit zunehmendem Wachs-

tum dieses Technologiesektors wird die Bedeutung weiter zunehmen.

Von Matthias Niedermüller

{ Der Protektor als Kontrollorgan?
Gedanken zu einer Personalunion von Protektor und Kontrollorgan
Nach dem Gesetzeswortlaut darf das Kontrollorgan keinem anderen Stiftungsorgan angehören. Teilweise

weisen die Statuten dem Protektor aber die Aufgaben eines Kontrollorgans zu und versuchen so, gleichzeitig

die Informations- und Auskunftsrechte der Begünstigten zu beschneiden. Das ist nicht in allen Fällen unzu-

lässig.

Von Philipp Konzett

Rechtsprechung
Stift u n gsrecht Österreich

) Zur Antragslegitimation auf gerichtliche Abberufung des Stiftungsvorstands

und zum Beginn der Begünstigtenstellung '

oGH 15. 11. 2021, 6 0b 179/21y

Vermögensnachfolge

{ Fortschreibung von 2 Ob 11 9/2Ov: vermÖgensopfer trotz

Fruchtgenussrechts
oGH 28. 9. 2021, 2 0b 111 /21 v
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Q3'732,5. ZlnsO-Aufsätze

Ausgewählte Rechtsprobleme um die M
innerhalb des 5 26 lnsO (S. 1145)
von Stadtrechtsdirektor a.D. Markus Geißler,

ü

Die Praktikabilität des Arbeitnehmerprivilegs
lnsO (S. 1 155)

von Professor Dr. Peter Neu und Olomon Ljumani, Köln/Aachen

lnsolvenzantrag bei juristischen Personen: Gläubigerpluralitätser-
fordernis (5. 1 159)
von Richter am Amtsgericht Dr. Daniel Brzoza, Mönchengladbach

. ZlnsO-Dokumentation

Entscheidung üher die Anerkennung eines in Deutschland eröffneten
lnsolvenzverfahrens durch ein Gericht in der Dominikanischen
Republik (S. 1 162)

. ZlnsO-Rechtsprechungsreport

Nichtzulassungsbeschwerde: Behandlung von kassen(zahn)ärztlichem
Honorar bei Kettenabtretung und Freigabe aus lnsolvenzmasse (5. 1 176)
BSG, Beschl. v. 16.3.2022 - B 6 KA31/21

Aktive Nutzung des elektronischen Rechtsverkehrs bei Prozesserklärun-
gen (S. 1 178)

OLG Düsseldorf, Beschl. v.23.3.2022 - l-12 U 61121

lnanspruchnahme von lnsolvenzverwalter für Gerichtskosten als Masse-
verbindlichkeiten (S. 1 187)

FG Münster Beschl. v.29.12,2021- 14 Ko 2470/21 GK

Widerruf staatlichen (Bau-)lnvestitionszuschusses wegen konkreter
Gefährdung des Zuwendungszwecks bei Eröffnung von lnsolvenzver-
fahren über Vermögen des Zuwendungsempfängers (S. 1 192)
VG Ansbach, Urt. v. 1 5.2.2022 - AN 4 K 20.00518

Kenntnis des Fiskus von ZahlungsunfähigkeiVGläubigerbenachteili-
gungsabsicht des Schuldners bei Vollstreckungen wegen Steuerrück-
ständen (S. 1201)

oLG SchlH. Urr. v. 8.12.2021 - 9 U 13y2A

2
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RA Prof. Dr. Torsten Martini
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RA Dr. Manfred Obermüller

Vors. RiOLG a.D. Dr. Dietmar Onusseit

RA Prof. Dr. Klaus Pannen

RiBGH a.D. Prof. Dr. Gerhard Pape

RA Stephan Ries

Prof. Dr. Thomas Rönnau

Vors. RiOLG Katrin van Rossum

Prof. Dr. Jessica Schmidt

RiBGH Dr. Volker Schultz

RA Ralph Veil

RiBGH a.D. Gerhard Vill
OSIA a.D. Raimund Weyand

Schriftleiter:
RA Prof. Dr. Hans Haarmeyer
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Entscheidung über die Anerkennung eines in Deutschland eröffneten lnsolvenzverfahrens durch ein
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ZlnsO-Bücher- und Zeitschriftenreport

ln dieser Rubrik geben wir eine Übersicht über die wichtigsten und interessantesten veröffentlichungen
aus dem Bereich des lnsolvenzrechts.

Diese Ausgabe enthält eine Rezension zu folgendem Titel:
werner Leitner/ Henning Rosenau (Hrsg.), wirtschafts- und steuerstrafrecht

Zl nsO-Rechtsprech u n gsreport
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OLG Frankfurt/M., Beschl. v.8.9.2021 -20W 154/21
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Inanspruchnahme von lnsolvenzverwalter für Gerichtskosten als Masseverbindlichkeiten.
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Erweiterte Gewerbeuntersagung
VGH München, Beschl. v. 22.10.2021 - 22 ZB 21 .1938
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118. Die Klausel-Rl ist dahingehend auszulegen, dass sie grundsätzlich keine Anwendung

auf Vertragsbestimmungen in Verbraucherverlrägen findet, die auf dispositiven nationalen

Gesetzen fieruhen, jedoih einer innerstaatlichen Rechtsvorschrift nicht entgegensteht, die

bewirkt, dass das Verbraucherschutzsystem der Richtlinie auch aufdiese Klauseln ange-

wandt wird, um ein höheres Schutzniveau für die Verbraucherinnen zu erzielen.

EuGH (6. Kammer) 21. 12. 2021, C-243120, DE SG/Trapeza Peiraios AE

BucunrspnEcHuNG

Handbuch Nachhaltigkeitsrecht
von Andreas Zahradnik und Christian Richter-Schöller

Otto Lltcius

In diesem Heft inserieren: Erste Bank Sparkasse, U 3; Linde Verlag' S. 41 I 
' 
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äfr""üi"fr"'u 
""r*iet"n. 

fii. unuutg"foidert eingueichte Mänuskripte wird keine Gewähr übemometr. Für die Manuskriptrichtlinien siehe hTq:l/.Y*tu

bivg.at > Ba"nkverlag > öBA > Autören-Richtlinlen - Als Abhandlüngen gekennzeichnete Beiträge unterliegen ausnahmslos dem international üblichen

Double-Blind-Revierv-Verfahren.
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Schrifteueihe und d"r oiskuisiönsr"ihe Bank ä Börse. Der Bank verlag Wien ist eine Abteilung der Östeneichischen Bankrvissenschaftlichen Gesellschaft,

!"*"innüuig"t vo"in. Geschäfrsführer: D r. Mqrkus Btnk,Frankgassel0/7, A t090 Wien,Tel.: +43 1 533 50 50 -Herstellung: Satz: Dipl.-HTL-ln&.Franz

ftar;s, gfa,"Ni"O.oeiterberggasse 13/2/1, A 1230 Wien ,'fel; 0:6641135 88 450; Druck: Donau Forum Druck GmbH' Walter-Jumann-Gasse 9, A 1230

Wien,Tel.: 01/804 52 25.
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abonnement 2022: € 306 inkl. Mehrrvertsteuer zzil. Versandkosten. Unterbleibt-die Abbesteilung, so läuft das Abonnement automatisch zu den jeweils
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oer Bezugspreis ist im Voraus zahibar. Anzeigenaufträge werden voÄ Lind" V"tlug, Fr' Hladik,'lel.: +43 I 24 630-19, E-Mail: gabriele'

hladik@lindeverlag.at, entgegengenotmen.

Digital Objectldentifier (DOI): Seit Heft I/20 l6 sind alle Beiträge im ÖBAzusätzlich mit einerDOI (2.8. httpsy'/doi.org/l 0.47'182loeba202l2l0 1000 10 I )

u"i*f,"n. öin Olgitut Object fOintifier (OOI; deutsch Digitaler O'b.lektbezeichnerl ist ein €indeutiger und-dauerhafter digitaler Identifikator, der vor allem

für Online-Artikel wissenschatilicher Fächzäitschriften v-erwendet wird. Mit einem DOI erleichtert man die Zitierbilkeit und Auffindbarkeit der digitalen

Version eines Werkes. Ein DOI wirJ für jedes Dokument nur einmal festgelegt und bleibt (ähnlich rvie eine ISBN) dauerhaft mit ihm verbunden Das

,t"iii ri"t"r, dass ein Link üUer vleiojaüre hinweg gültig bleibt, selbst ieni das digitale Dokument in_späteren Jahren von einer anderen Plattfom

angeboten *ird. Bitt. berücksichtigen Sie bei deriächeiche über DOI, dass es zwiichen der Veröffentlichung des neuesten Hefts und der digitalen

Zrfuriffsmöglichkeit eitren technisch bedingten Zeitverzug von mehreren Tagen geben kann'

Urheberrechte: Die in dieserZeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urhebenechtlich geschützt. Alle R€chte, insbesondere das der Übersetzung in fremde

Sprachen, vorbehalten. Der Rechtsschutz jiii auctr gegenüUer öatenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil dieser Zeitschrift darf außerhalb der

G'r"nr"n äes Urh€berrechtsg€setzes ohne lchriftlici'e"Genehmigung des Verlages in irgendeiner Fom_- durch Photokopie, Mikofilm oder.andere Ver-

fahren reproduziertoderitieinevorMaschinen,insbesondereion-Datenverarbeitungsinlagen-verwendbarespracheübertragenwerden.AuchdieRechte
der Wiedeigabe insbesondere durch Vortrag, Funk- und Femsehsendungen, im Magnettonverfahren oder auf elektronischem, digitalem oder ähnlichem

Wege bleiben vorbehalten.

Für den Fall der Annahme und Veröffentlichung des eingereichten Manuskdptes geht das zeitlich und räumlich unbeschränkte, ausschließliche Werk-

trutzungsrecht füralle Sprachen vomAutor/von dänAutorei an den Verlag über. bies gik insbesondere für das Recht aufVewielfältiSung in allen technischen

Verfahien,derVerbreitring,OffentlichenWiedergabeundVerwertungin'j€dweder,auchelektronischerFom LetztereschließtinsbesonderedasRechtder

Spa"t *irg i" O""nUanf,in, aer Veroielfältigun"g auf Speichemediin ailer Art, cler Ausgabe aus Datenbanken in allen Fomen einschließlich der Sendung

iä*i" a", üerbreitung von VervielftiltigungötuJt"n uti die Benutzer von Datenbanken ein. Die Einreichung des Manuskriptes gilt als-diesbezügliche

EIklärung des Einveritändnisses zur Eiiräu"mung sämtlicher Rechte du{ch den Autor/die Autoren. Bei Beiträgen von Arbeitsgruppen wird vorausgesetzt,

dass die publikation von allen beteiligten Ä"1oüi g";"h*igt *urde und dass alle mit der Einräumung sämtlicher Rechte an den Verlag einverstanden sind'

Mit dem für Artikel und druckfertige Entscheidungen an den/die Verfasser zu vom Eigentümer und Herausgeber festgesetzten Sätzen geleist€ten^Honorar

iil;ij#;;;ürä.tf i"tr". n"lf,tabg"golten.Zugleich erlischt damit die Ausschließlichkeit des eingeräumten verlagsrechts nicht mit Ablauf des dem

latrr aes grschäinJns des Beitrags folgenäe"n KalenOJ4ahr"s. Dieser Zeitraum gilt keinesfalls für die Verrvertung durch Datetrbanken.

Es wird darauf veryiesen, dass alle Angaben in dieser Zeitschrift trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewäh_r erfolgen und eine Haftung des Verlages' des

Herausgebersoderd",nutoranourg"i"nt,o*enist,DieWiedergabevonGibrauihsnamen,Handelsnamen,Warenbezeichnungenusw indieserZeitschrift

6"ie"t tigt ou"tr otrn" U"sonOere f"int"i"frnüng ;icht ,u A"rainahme, dass solche Nmen im Sinne der Waretr- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei

zu betraöhten rvären und daher von jedemann benützt werden dtirlten.

Es wird weiterhin auf die AGB für Zeitschriftenautoren des Linde Verlags verwiesen (rvwrv.lindeverlag.atlagb.): Die Autorin bzw. der Autor räumf dem

iinde Verlag fur die Dauer des Vertrages alle durch die Verwertungsgeselischaft Literr Mechana rvahrgenommenen Rechte und gesetzlichen Vergütungs-

und Beteili[ungsansprüche nach derin Satzung, WahrnehmungiJrtrag und Vefteilungsplan zur gemeinsamen Einbringung ein Der Autor ist damit

einverstanden, dass der Linde v"tro! aln ihm riach den jeweiligeltendän Verteilungsplänen der Veruertungsgesellschaft Literar Mechana zustehenden

V"ifogio.t"if äir"tt ousgezahlt erhäli wobei sich derAutor verpflichtet, der Literar Michana gegenüber die Rechtseinräumung an den Linde Verlag bei der

W"itä"tOung ,u U"srätlgen. Der Anteil des Autors bleibt davon unberührt. Für die Auszahlung und Abrechnung der durch die Verwertungsgesellschaften

rvahrgenomm"enen Rechie und gesetzlichen Vergütungs- und Beteiligungsansprüche gelten deren Verteilungsbestimmungen.

Das öBA richt€t sich an Leser beiderlei Ceschlechts. Der einfacheren Lesbarkeit halber rvird die männliche Fom verwendet.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Die zweite Ausgabe der Sozialen Sicher-
heit widmet sich der gesetzlichen Unfallver-
sicherung. lm ersten Beitrag befassen sich
Mag. Veronika Gebhardt und Mag. Johan-
nes Perktold (AUVA) mit COVID-19 als Be-
rufskrankheit und Arbeitsunfall. lm zweiten
Artikel schreiben sie über den Unfallversi-
cherungsschutz bei der Tätigl<eit in Test- und
lmpfstraßen. Beide Beiträge sollen erläu-
tern, ob und unter welchen Voraussetzun-

gen eine lnfektion in den Schutzbereich der gesetzlichen Unfallversi-
cherung fallen kann.

Einen umfassenden Einblick in die personenbezogenen Statistiken
des Jahres 2A21 geben Karolina Firzinger und Gerlinde Korn (Dachver-
band). Die Autorinnen präsentieren in ihrem Beitrag zum Beispiel die
Zahl von Beschäftigungsverhältnissen und Beschäftigten rn österreich
sowie die Anzahl von Pensionsbeziehern.

DI Dr. Gerd Bauer, Mag. Alexandra Brunner und MMag. Claudia
Scharl (Dachverband) informieren in ihrem Beitrag über al<tuelle
Digitalisierungsmaßnahmen der EU. Die Einführung des europäi-
schen Sozialversicherungspasses soll helfen, einen weiteren Schritt in
Richtung Digitalisierung der Verfah ren zur Koordinierung der sozialen
Sicherheit zu gehen. Auf Schatzsuche gehen Mag. Dr. Daniela Rojatz
(GÖG) unO Dr. Stephanie Rath (lfGP) in ihrem Beirrag zum Thema Ge-
sundheitsförderung in Primärversorgungseinheiten. Sie schildern an-
hand des neuen Primärversorgungskonzeptes, wie die Gesundheits-
förderung noch besser gestärkt werden kann.

Diese Ausgabe ist die letzte, die ich als Chefredakteurin betreue.
lch darf mich bei lhnen - liebe Leserinnen und liebe Leser-für lhr ln-
teresse sehr herzlich bedanken! Mein besonderer Dank gilt auch dem
Redaktionsteam, den Autoren und allen Mitwirkenden für eine span-
nende und sehr lehrreiche Zeit. lch wünsche der Sozialen Sicherheit
und meiner Nachfolge alles Gute und viel Erfolg!

ü
Marion Aleiter
Selbstverwaltung, Grundsatz, Koordinierung und Wissenschaftskooperation

Die gesetzliche Unfallversicherung

deckt ausschließlich jene Unfall-

bzw, l(rankheits

deren gesc
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> Recht auf Kündigungsanfechtung nach Widerspruch des Betriebsrats zur Kündigung
> Kündigung einer älteren Arbeitnehmerin aus personenbezogenen Gründen
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THEMA - ARBEITSRECHT

Manfred Lindmayr: Die Berücksichtigung des Alters beim allgemeinen Kündigungsschutz 3

Hartnäckig hätt sich in der Praxis der arbeitsrechttiche Mythos, dass eine Kündigung ätterer Arbeitnehmer faktisch nicht
mögtich sei. Dies führt nach wie vor dazu, dass Arbeitgeber - trotz FachkräftemaÄgeG - häufig von der Einstellung älterer
Personen Abstand nehmen, wobei die Grenze, ab wann man als ,,zu alt" für einen Neubeginn ii einem neuen Job lesehenwird, in den letzten Jahren kontinuierlich sinkt. ln seinem aktuetlen Beitrag gibt Vag. Uonfled tindmoyr einen überbhYc1 liber
die geltende Rechtslage bei der Berücksichtigung des Alters eines Arbeitnehmers bÜm altgemeinen Klndigungsschutz.

RECHTSPRECHUNG

IARBEITSRECHT

Gettung der neuen Kündigungsfristen fürArbeiter im Hotet- und Gastgewerbe 6

Recht auf Kündigungsanfechtung nach widerspruch des Betriebsrats zur Kündigun g
D 10

Kündigung einerälteren Arbeitnehmerin aus personenbezogenen Gründen L2

Kündigung mit Angebot für neues Dienstverhältnis mit verbundenem Unternehmen - Sozialwidri gkeit 12
Eventualkündigung: Verletzung der Aufgriffsobliegenheit 13

n SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

Berufsunfähigkeitspension: Notfa Itsanitäter keine An gesteiltentätigkeit 14

Verkauf des Kfz nach Antrag auf lnvatiditätspension 15

ISTEUERRECHT

Keine Absetzbarkeit von Aufwendungen für ätherische Öte und Nahrungsergänzungsmittel von Bioen ergetiker
Familienbonus Ptus für im Ausland lebendes Kind trotz fehtendem Ant rag auf Ausgleichszah Iung

AUS DEN BEHöRDEN
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IN HALT

SCHWERPUNKT
Neue Formen des Projektmanagements -
was ha ben wir gelernt?

ooo Das Triple-A-Konzept
Agiles, ambidextres und adaptives Projektmanagement

H a ns Georg Gem ünden/Alexo nder Kock

Projekte werden heutzutage ftexibel und effizient gemanagt. Um lnnovations-
projekten bessere Erfolgschancen einzuräumen, sottten agile und ambidextre
Praktiken auch mit strategischer Anpassu n gsfähigkeit kombiniert werden.

ooo Project Governance
Verbesserungspotenziale für eine erfolgreiche Projektsteuerung

Do rothee Feld m ü lle r/Tho m a s H u n zi ke r/ Ge rha rd O rtn e r/ M i ch o e I Atzo r
Die Bedeutung der Projektsteuerung für den Projekterfolg wird häufig unter-
schätzt. Standards und Normen für Project Governance wurden zwar bereits
entwickett, doch derTransfer in die Praxis muss noch besser getingen.

000 Ganzheitliches Transformationsmanagement
Wie das Transformation Office zum Erfotg einer Veränderung beiträgt

Re i n ho rd Messe n böck/J e ns J a h n/G re g o r G ossy/So ski o Sch nei de r/
Simon Stolbo

Transformationen brauchen ein ganzheittiches Management. ln einem Trans-
formation Office laufen atte Fäden zusammen. Es steuert und begteitet den
Wandel und trägt damit maßgeblich zu dessen Erfotg bei.

000 Agile or not agile, das ist hier die Frage
Was sich aus dem Scheitern von Projekten lernen lässt

N i co Ie B i schof/Lu kas Sc he re r
Zwei Fallbeispiete zeigen, warum Projekte häufig scheitern. Es Iiegt weniger an
den eingesetzten Toots als an den fehtenden Soft Skitls. Auf Kommunikation
und Wertschätzung kommt es an, gerade bei den Projektleitenden.

Standpunkt

ooo Der Kakapo fliegt nicht
Fü nf Einblicke in und ein Ausblick auf deutsche Mautprojekte

Roiner Scholz
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Regelmäßig das Neueste
aus Führung und Organisation:

Der neue zfo-Newsletter!

Jetzt zum Newsletter anmelden:
www.zfo.de/newsletter

zf o-O rg La b
000 Der Sandbox Innovation Process

Wie Vielfatt in Open-lnnovation-Communitys genutzt werden kann

Ve re n o M eye r/Anj a Kn o ut/ M o rku s Rei h le n

l-eadershiB
I

ooo Stufenentwicklung
Das Erfotgsgeheimnis echter New Leaders

Barbo ro Kü chler/Cla u d i a Fou nto i n

zfo-Toolkit

000 Internationalisierungskompetenz bei KMU
Mit einem Führungsaudit zentrate Kompetenzen messen und vergleichen

Sheron Bqumann/Sylvie Oldenziel Scherrer/tngo Stolz

Business-Analyse
000 Neue Berufsfelder im Rechnungswesen

Die Steltenprofile des Business Data Analyst und Business Data Scientist

Su so n n e Le i tn e r- H o netsed e r/C h ri sto p h Ei sl/ Ca ri n o Kn o ll/
Mario Koislgruber

Orga n isationsentwicklu n g
zfo'Toolkit

ooo Fluss der Zeit
Entwicklungen sichtbar und bearbeitbar machen

Daniel Morek

Spektrum
ooo Impressum
ooo Verbandsmitteilungen
ooo Vorschau/Call for Papers

Mit dem zfo-Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Highlights und Themen der aktue[]en
Ausgabe und halten Sie auf dem Laufenden über die
neuesten Entwicklungen und Trends.

Für zfo-Abonnenten bequem mit Verlinkung zu ihrer
Ontine-Ausgabe. Für alte anderen: mit zweiArtikeln
zum Gratisdownload aus dem aktue[[en Heft.
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SGO Verein

gb
gfo - gesellschaft für organisation e.v.

ÖVO - Österreichische Vereinigung
für Organisation und Management
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tseitnäge
Q Zur Konkurrenz von laesio enormis und Gewährleistung 553
Alles beim Alten oder der Anfang vom Ende?
Ist die Sache aufgrund eines Mangels weniger als die Hälfte der Gegenleistung wert, stellt sich die Frage, ob

der Übernehmer neben Gewährleistung auch laesio enormis geltend machen kann. Während die Frage in
der Lehre seit langem umstritten ist, hat die Rsp die Konkurrenz bisher bejaht. Zwei aktuelle Entscheidun-

gen geben nun jedoch Anlass zu Zweifeln, ob der OGH seine bisherige Judikatur aufrechterhält.

Von Severin Kietaibl

+ Die Abstammung als Vorfrage im Verlassenschaftsverfahren? 561

Die Abstammung vom Verstorbenen ist eine grundlegende Voraussetzung für die Einantwortung aufgrund

des Erbrechtstitels der gesetzlichen Erbfolge bei Verwandten. In der Regel ist der Erbrechtsnachweis dies-

bezüglich im Verlassenschaftsverfahren durch Vorlage entsprechender Standesurkunden einfach zu erbrin-
gen. Was gilt jedoch, wenn keine soichen Urkunden existieren/auffindbar sind bzw zts Lebzeiten die Ab-
stammung weder festgestellt wurde noch ein Anerkenntnis vorliegt?

Von Philipp Entleitner

* ,,Auswertung [...] einer lnformation" im Ermittlungs-, Haupt- und
Rechtsmittelverfahren 565
,,Ergebnisse" als,,Beweismittel"
Das System - nicht nur, aber auch - des Strafuerfahrens wird über Begriffe gesteuert. Diese sind der lVerk-
zeugkasten für Juristen. Begriffskiarheit ist zwar nicht hinreichende, wohl aber - was häufig übersehen wird
- notwendige Bedingung für zutreffende Information, was als geltendes Recht anzuwenden, allenfalls kritik-
vwirdig und änderungsbedürftig ist. Im Gegensatzznr Glaser'schen SIPO setzt das StPRefG auf begriffliche
Vielfalt. Hier sollen ,,Gewinnung, Sicherstellung, Auswertung" rnd ,,Verarbeitung einer Information" als

Zweck von ,,Ermittlung" nach S 91 Abs 2 Satz I und im Haupt- und RMVerfahren eingeordnet und klar-
gemacht werden, dass bei der ,,Durchführung" von ,,ErmittlungsmaJ3nahmen" zwischen deren Einsatz und
der ,,Auswertung" der ,,gewonnenen Ergebnisse" zu unterscheiden ist, womit ,,Beendigung einer Ermittlungs'
maJ3nahme" nicht Beendigung ihrer,,Durchführung" bedeutet.

Von Eckart Ratz

Fvidenzblatt
{Amtshaftungsrecht .... 574
oGH 7. 9. 2021, 1 0b 109/21 t
71: Kein Ersatz nach Sturz mit dem Diensthund
Mit Anmerkung von Adrian Strobl

* Arbeitsrecht ' 578
oGH 29.11.2021,8 obA 34/21i
72: Kündigung durch den Gemeinderat oder den Bürgermeister?

." Familienrecht 579
oGH 20. 10. 2021,9 0b 49/21b
73: Feststellung der Vaterschaft * Unzulässigkeii des Rechtswegs

-ä Konsumentenschutzrecht 582
oGH 7. 9. 2021, 1 0b 93/21 i

74: Intransparente Klausel beim Fremdwährungskredit

d Versicherungsvertragsrecht 584
oGH 24. 11. 2021 ,7 0b 125/21i
75: Versicherungsschutz für ,,Nachbesserungsbegleitschäden" in der betrieblichen Haftpflichlversicherung
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{ Strafprozessrecht
OGH 23. 3. 2022, 12 Os 92/21b verstSen
76:, Begrnn des Strafuerfahrens

äStrafrecht...
OGH 14. 12.2021,13 Os 17121f

77 : Beginn von Finanzstrafuerfahren

EvBl-Leitsätze
{ Anwaltsrecht
oGH 2. 2. 2022, 6 0b 187 121 z
81: Keine Hinweispflicht auf kostenlose Rechtsvertretung durch die Arbeiterkammer

* Außerstreitrecht
oGH 14. 12. 2021, 1 0b 219t21 v
82: Unwirksamkeit eines Vaterschaftsanerkenntnisses

{ Bestandrecht
oGH 4. 11. 2021, 5 0b 174/21 I
83: Eigenbedarfskündigung - verschuldeter Eigenbedarf

{ Schadenersatzrecht, . .

oGH 27. 1.2022, 2 0b '130t21p
84: Schutzzweck der Gurtenpflicht

{ Versicheru n gsvertragsrecht
oGH 24. 11. 2021, 7 0b 151t21 p
85: Bezugsrecht eines Dritten in der Lebensversicherung

* Zivilverfahrensrecht
oGH 27.1.2022,9 ObA 128t21w
86:Zur vorläufigen Wirksamkeit des Urteils gem g 61 ASGG und der Bindungswirkung in anderen Pro-
zessen

t Strafprozessrecht
OGH 1 . 12. 2021, 15 Os 124/21 t
87: Verweis genügt Bestimmtheitserfordernis

.f Strafrecht...
OGH 1 .12.2021,15 Os 128121v
88: Leistungsverpflichtung ist nicht Leistung

Sprache und Recht
* Jetzt mach mal einen Doppelpunktl
Von Robert Fucik
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ffieu- unC ffiai;nnordnungsr*cht
4 Neuerungen im oberösterreichischen Bau- und Raumordnungsrecht
Mit insgesamt vier Nov aus den fahren 2020 :und 2021 wurden das Oö Bau- und Raumordnungsrecht
erstmals umfassend modernisiert und reformiert. Neben begrifflichen sowie unionsrechtlichen Anpassun-
gen fanden auch politische Ziele wie der Umwelt- und Klimaschutz explizit Eingang in die neuen Bestim-
mungen. Bau- und raumordnungsrechtliche Verfahren wurden nicht nur fär Behörden, sondern auch für
Einzelne großteils vereinfacht. Besonders umfassend wurde die spezielle Materie des Oö Campingrechts
geändert. Insgesamt folgen die Nov einer zeitgemäßen Entwicklung, die auch für andere Bundesländer
Vorbildwirkung haben könnte.
Von Daniela Kiaschowetz

56

"Steuer-ffiadar 64

-"iuCikatur
-+ Aktuelle Judikatur der Höchstgerichte zur Gemeinde als Steuergläubigerin . . .

Kommunalsteuer: Steuerfreiheit von Nächtigungsgeldern (VwGH 3.2.2022, Ro 202011510005). Erschlie-
ßungsbeitrag für den Wiederaufbau eines zerstörten Gebäudes (VwGH 7. 3.2022, Ra 202111310109). An-
schlusspflicht an die Müllabfuhr als Vorfrage für die Festsetzung von Abfallgebühren (VwGH 8.3.2022,Ra
202111310tt6).

Von Stefan Leo Frank

66

üffentliches Recilrt
4 Oö Persönlichkeitsschutz-Novelle 2022 . 69
Vorsorge für den ungehinderten Ablauf von Einsatzmaßnahmen und Persönlichkeitsschutz in
Oberösterreich
In Oberösterreich wurden zu |ahresbeginn 2022 mit der Oö Persönlichkeitsschutz-Nov 2022 wesentliche
Schritte zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Einsatzkräfte und betroffenen Personen sowie zum un-
gehinderten Ablauf von Einsatzmaßnahmen im Bereich des Hilfs- und Rettungswesens gesetzt. Seither ist
ein die Hilfseinsätze behinderndes, selbstgefährdendes und ein die Privatsphäre dritter Personen beein-
trächtigendes Verhalten zu unterlassen und eine Wegweisungsbefugnis für die Einsatzleiter und die ein-
schreitenden Behördenorgane verankert. Bei einem Verstoß gegen eine dieser Verpflichtungen ist als Straf-
alternative zur Geldstrafe die unentgeltliche Erbringung gemeinnütziger Leistungen vorgesehen.
Von Wolfgang Steiner und Sabrina Winklhammer

+ Eisenbahnkreuzungen - Kostentragung gegen Parteistellung . . 73
Zwei neue Aspekte haben sich durch die Judikatur der Höchstgerichte ergeben: Einerseits bejaht der VwGH,
dass die Aushebelung einer bestehenden Kostentragungsregel von der Beibehaltung der Sicherungsanlage selbst
abhängt. Andererseits hat der VfGH entgegen der |udikatur des VwGH anerkannt, dass Gemeinden in einem
Sicherungsverfahren Parteistellung haben. Welche Folgen haben diese Entscheidungen für Gemeinden?
Vo n Bernh ard H aub enb erger

Zivilrectit

-+ Editorial
Von Walter Leiss

-* Update Winterdien sl 2022
Die Fortsetzung der Beiträge zum Thema Winterdienst hat das Ziel, den einschlägigen Akteuren mehr
Klarheit in Bezug auf die Rechtsprechung und mögliche Haftungen zu verschaffen.

Von Erika M. Wagner
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Dienstrecht
{ Praxisfragen zum Steiermärkischen Gemeindeverlragsbedienstetengesetz 

fl-eil 2)Das stmk GVBG hat in der arbeitsrechtlichen Beratungspraxis in den letzten |ahren zunehmend an Bedeu-tung gewonnen' Der Beitrag gibt einen Überblick riuei äie p."r.tir.rr..r l"hwerpunkte und versucht dabei,dem Gesetzgeber Anstöße fiii einen etwaigen Handlungsbäarf zu bieten.
Von Christoph Radlingmayr

Arbeitsrecht

mit

-f War for Talents
Mit einer authentischen Arbeitgebermarke zum Erfolg
"war for Talents" beschreibt,den steigenden Konkurrenzdruck um die besten Kandidat:innen und Nach-wuchstalente am Arbeitsmarkt, der im aktuell vorherrschenden pachkräftemangel begründet liegt. DemForschungsbericht 2020 des Instituts für Bildungsforschung de. wirtsÄaft (ibw) zufolgegeben bereits81%o der mehr als 4'400 befragten österr unternehmen urr, ö* Fachkräftemangel betroffen zu sein. waskönnen Gemeinden tun, um nicht ins Hintertreffen zu geraten?
Von Sandra Donhauser

86

89

93

Beisoiel
+ Praxistipp

Praxistipp

mit
Buchung

mit

Betriebswirtschaft
* Datenbasieftes Controlling auf Gemeindeebene
Durch die Digitalisierung rückt auch das controlling in kommunalen organisationen immer mehr in denFokus' seine zentrale Aufgabe war bisher die Integration, Aufbereitung und Bereitstellung von Daten zurKontrolle, steuerung und Planung. Jvlit ,,Big Datai und -;.;";;;;lie-Tools ändert sich das Rollen_verständnis des controllings aber über alle 

-Bereiche. 
welche Herausforäerungen, aber auch chancen er-geben sich durch das neue datengetriebene controlling flir Gemeinderrfir, a.* Beitrag werden neben denvorteilen sowie dem Nutzen auch die wichtigsten schritte zur umsetzung aufgezeigt und erklärt, warumprofessionelles Datenmanagement eine Grundvo*ur..,r,rng-l;.;;;;;".[es Beispiel aus Deutschlandzeigt das riesige Potential von digitalen Kommunen in der praxis.

Von Melissa Lee, philipp puchbauer und Hannes Oberschmid

VRV 2A15
+ Die VRV-konforme Darsteilung von finanzieilen Zuwendungen
anlvon Beteiligungen der Gemeinde
wie sind finanzielle verflechtungen zwischen der Gemeinde und der Beteiligung haushaltstechnischdarzustellen?
Gebietskörperschaften bedienen sich zu ihrer Leistungserbringung regelmäßig einer vielzahl an ausgeglie-derten Gesellschaften, andenen.sie Beteiligungen halien. Ihr i.rJut, i* R..hn.rrrgrabschluss dem Grundeund der Höhe nach wurde bereits th.-uÄi..i. Als Ausprägu"g.fb;;; kommen sowohl finanzielle zu-wendungen der Gebietskörperschaft an die Beteiligung uir-u;.rr";;;ü", insb in Gestalt von Kapitaler-höhungen/-herabsetzungen, Gesellschafterzuschüssen/-darlehen, Inästitions- und Betriebskostenzuschüs-sen sowie Personalkostenersätzen, in Frage. Zur Klärung ihrer regelkonfo.rn"., Abbildung im Dreikompo-nentenhaushalt müssen in Ermangelunglestehend.. üRv-rp.rf,rli., n.g"r.r.rgen auf Bundesebene be-
;letrenfe 

Bestimmungen auf den ko-*-orral.r, Bereich umgelegt werden.
Von Alexander Herbst und Veronika Meszarits
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Rechtsanwälte Alexander Vogt, Frankfurt a. M., und
Dr. Lukas Hüttemann, Frankfürt a. M./Düsseldorf
Der neue Entwicklungsförderungsfonds im Kapitalanlage-
gesetzbuch

Seite 972
EuGH, 3L3.2022 -Rs, C-472/20
Zur Auslegung der Richtlinie 93/13/EWG: Praktische Wirk-
samkeit ihrer Bestimmungen nicht nur durch unverbindliche
Stellungnahme des obersten Gerichtshofs des betreffenden Mit-
gtie9.staates und Vereinbarkeit mit Herstellung des Zustandes,
der für die Parteien eines Kreditvertrags ohneäen Abschluss
dieses vertrags bestanden hätte - hier: Missbräuchtichkeit einer
Klausel, die das Wechselkursrisiko auf den Verbraucher als
Kreditnehmer abwälzt

Seite 976
BGH, 1,4.1.2022 - V ZR 255/20
Zur wirksamkeit eines die Abtretung eines Grundschuldrück-
gewähransprychs betreffenden formllarmäßigen Zustim-
mungsvorbehalts der Bank auch dann, wenn die Grund-
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Seite 979
BGH, 1.2.4.2022 - XI ZR 1.79/21
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schlusses geltenden konkreten Prozentsatzes im Rahmen äer
Information über den verzugszins bei Allgemein-verbraucher-
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2008/48/EG des Europäischen Parläments und des Rates vom
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Eniveiterung der Rahmenbedingungen für Test- und Versuchsfahften auf Straßen mit öffentlichem
Verkehr in Österreich
Die Einführung automatisierter Fahrzeuge setzt ein umfassendes und ganzheitliches Testen im Vorfeld der

kommerziellen Implementierung voraus. Durch die mit BGBI lI 20221L43 erfolgte zweite Novellierung der

AutomatFahrV, welche die Rahmenbedingungen fur das Testen regelt, soll ein sicheres Erproben und Vali-
dieren neuer Anwendungsfille ermöglicht werden. Es werden die rechtl Rahmenbedingungen erläutert,

unter welchen automatisierte Fahrzeuge fiir Personen- und Gütermobilität und deren Systeme sowie Ar-
beitsmaschinen auf Straßen mit öff Verkehr getestet werden dürfen.
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gie, Sicherheitsmängel in Straßennetzen strukturiert zu anaiysieren und diese mit
nahmen zu beheben. Das Projekt gab auch wertvolle Hinweise zur Umsetzung der RL (EU) 2019/l
ein sicherheitsmanagement für die Straßenverkehrsinfrastruktur
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